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Nutzungsbedingungen Segway
Die Hochschule Hamm-Lippstadt ist Eigentümerin des Segway (Segway PT i2). Eine Nutzung des Segway ist nur unter den nachfolgenden Bedingungen gestattet:
1) Der/Die Nutzende muss mindestens 14 Jahre alt sein.
2) [bookmark: _GoBack]Ihr Mindestgewicht muss 45 kg, Ihr Maximalgewicht 117 kg betragen.
3) Der/Die Nutzende hat die Einweisung/Probefahrt absolviert, beherrscht das Fahrzeug und ist über mögliche Gefahren und Haftungsrisiken informiert worden. 
4) Es besteht grundsätzliche Helmpflicht auf dem Segwayf.
5) Die Benutzung des Segway ist Personen die an körperlichen Gebrechen leider oder 
unter Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss stehen, nicht gestattet.
6) Die Weitergabe und Nutzungsüberlassung des Segway durch den/die Nutzende an Dritte sowie die Mitnahme Dritter bei der Fahrt und das freihändige Fahren sind untersagt. 
7) Die Nutzung des Segway erfolgt auf eigene Gefahr des/der Nutzenden. Diese/r kann die Hochschule Hamm-Lippstadt nicht für eigene Fehler (Fahrfehler), das Verhalten Dritter oder Schäden aufgrund übermäßiger Beanspruchung oder unsachgemäßer Anwendung des Fahrzeugs in Anspruch nehmen.
8) Jeder Benutzer des Segway trägt die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für die durch ihn bzw. das von ihm gesteuerten Segway verursachten Personen-, Sach- oder Vermögensschäden. Er/Sie stellt die HSHL in diesem Zusammenhang von jeglicher Haftung frei. 
9) Die Haftung der HSHL sowie   ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ist ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde. Dies gilt nicht bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (z.B. fehlerhafte Einweisung und unterbliebene Wartung des Fahrzeugs), welche auf anderen Umständen als Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für Folgeschäden oder entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen
10) Die Überlassung des Fahrzeugs an den/die Nutzende/n berechtigt nur zur Nutzung auf dem Campusgelände/im vorgegebenen Rahmen (nicht Zutreffendes bitte streichen).


Ich habe die Nutzungsbedingungen gelesen und bin von einem autorisierten Mitarbeiter der Hochschule Hamm-Lippstadt in die Bedienung des Segway (Einführung/Probefahrt) eingewiesen worden. Ich erkenne die Nutzungsbedingungen an.
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Unterschrift einweisende/r Mitarbeiter/in HSHL: 

_______________________________________________
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